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1. Mindestlohn: Generalunternehmer-

haftung, Aufzeichnungspflichten 
 
Mittlerweile ist hinlänglich bekannt, dass in 
Deutschland zum 1.1.2015 ein gesetzlicher 
Mindestlohn von brutto 8,50 € je Zeitstunde 
gilt. Auf diesen Mindestlohn haben alle Ar-
beitnehmer Anspruch gegenüber ihrem Ar-
beitgeber. Abweichungen vom gesetzlichen 
Mindestlohn sind durch Tarifverträge auf 
Branchenebene bis 31.12.2016 möglich.  
 
Generalunternehmerhaftung: Weniger be-
kannt ist hingegen, dass das Mindestlohnge-
setz eine Durchgriffshaftung für Mindestlohn-
verstöße bei vom Unternehmer beauftragten 
(Sub-)Unternehmen und deren Nachunterneh-
men schafft. Die Generalunternehmerhaftung 
betrifft also Fälle, in denen der Unternehmer 
Dritte einschaltet, um eine vertragliche Ver-
pflichtung zu erfüllen, die er selbst gegenüber 
seinem Auftraggeber eingegangen ist – in de-
nen er also als Generalunternehmer auftritt.  

 
Die Generalunternehmerhaftung beschränkt 
sich nicht auf bestimmte Branchen, sondern 
umfasst grundsätzlich alle Werk- und/oder 
Dienstleistungen, mit deren Erbringung ein 
Unternehmer einen anderen Unternehmer be-
auftragt. Ausnahmen vom Mindestlohn erge-
ben sich nur für solche Branchen und Tätigkei-
ten, die ausdrücklich aus dem Anwendungsbe-
reich des Gesetzes herausgenommen sind. 
 
Unternehmer haften dann, wenn ein von ihnen 
beauftragtes Unternehmen oder dessen Subun-
ternehmer den gesetzlichen Mindestlohn nicht 
zahlt. Ein Arbeitnehmer eines Subunterneh-
mens, der den gesetzlichen Mindestlohn nicht 
erhält, kann den Netto-Mindest-Lohn beim 
auftraggebenden Unternehmer fordern und 
einklagen. 
 
Anmerkung: Die Haftungsregelung kann 
vertraglich nicht ausgeschlossen werden! Ge-
neralunternehmer müssen demnach durch eine 
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sorgfältige Auswahl ihrer Vertragspartner 
dafür Sorge tragen, dass die weitreichenden 
Konsequenzen vermieden werden, und sich 
eventuell über andere Regelungen absichern. 
 
Aufzeichnungspflichten: Hier sei noch ein-
mal angemerkt, dass Arbeitgeber in bestimm-
ten Branchen verpflichtet sind, Beginn, Ende 
und Dauer der täglichen Arbeitszeit von be-
stimmten Arbeitnehmern spätestens bis zum 
Ablauf des siebten auf den Tag des der Ar-
beitsleistung folgenden Kalendertages aufzu-
zeichnen und diese Aufzeichnungen mindes-
tens 2 Jahre aufzubewahren haben. Das gilt 
entsprechend für Entleiher, denen ein Verlei-
her Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung über-
lässt.  
 
Die Aufzeichnungspflicht gilt grundsätzlich 
für alle Minijobber sowie für Arbeitnehmer im 
Bau-, Gaststätten- und Beherbergungs-, im 
Personenbeförderungs-, im Speditions-, Trans-
port- und damit verbundenen Logistikgewerbe, 
im Schaustellergewerbe, bei Unternehmen der 
Forstwirtschaft, im Gebäudereinigungsgewer-
be, bei Unternehmen, die sich am Auf- und 
Abbau von Messen und Ausstellungen beteili-
gen, sowie in der Fleischwirtschaft.  
 
Anmerkung: Erleichterte Aufzeichnungs-
pflichten gelten nur für Arbeitnehmer mit aus-
schließlich mobilen Tätigkeiten, die keinen 
Vorgaben zu Beginn und Ende der täglichen 
Arbeitszeit unterliegen und die sich ihre tägli-
che Arbeitszeit eigenverantwortlich einteilen – 
wie z. B. Zeitungszusteller und Kurierdienste. 
In der Mindestlohndokumentationspflichten-

Verordnung vom 18.12.2014 wird jedoch 

bestimmt, dass die Dokumentations- und 

Meldepflichten für Arbeitnehmer, deren 

regelmäßiges Monatsentgelt brutto mehr als 

2.958 Euro beträgt, nicht gelten. Diese Ar-
beitnehmer sind also von der Aufzeichnungs-
pflicht der Arbeitszeit nach dem Mindestlohn-
gesetz befreit. Nach neuesten Informationen 
soll die Grenze von 2.958 € aber weiter abge-
senkt werden, um den bürokratischen Auf-
wand geringer zu halten. 
 

 

2. Dichtheitsprüfung einer Abwasser-
leitung als Handwerkerleistung 
steuerlich absetzbar 

 

Die Dichtheitsprüfung einer Abwasserleitung 
und damit die Erhebung des unter Umständen 
noch mangelfreien Istzustandes kann ebenso 
eine steuerbegünstigte Handwerkerleistung 
sein wie die Beseitigung eines bereits eingetre-
tenen Schadens oder vorbeugende Maßnahmen 
zur Schadensabwehr. Das entschied der Bun-
desfinanzhof mit Urteil vom 6.11.2014.  
 
Die Dichtheitsprüfung der Abwasserleitung 
dient der Überprüfung der Funktionsfähigkeit 
einer Hausanlage und ist damit als (vorbeu-
gende) Erhaltungsmaßnahme zu beurteilen. 
Dies gilt auch dann, wenn hierüber eine Be-
scheinigung „für amtliche Zwecke“ erstellt 
wird. Denn durch das Ausstellen einer solchen 
Bescheinigung wird eine handwerkliche Leis-
tung weder zu einer gutachterlichen Tätigkeit 
noch verliert sie ihren Instandhaltungscharak-
ter. 
 
3. Verpflegungsleistung für Hotelgäs-

te 
 
Für Umsätze aus Hotelübernachtungen, also 
der Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, 
die ein Unternehmer zur kurzfristigen Beher-
bergung von Fremden bereithält, ermäßigt sich 
die Steuer auf zzt. 7 %. Diese Steuerermäßi-
gung gilt nicht für Leistungen, die nicht unmit-
telbar der Vermietung dienen – wie z. B. Früh-
stück, Parkgebühr, Schuhputzservice etc. –, 
auch wenn es sich um Nebenleistungen zur 

Beherbergung handelt und diese mit dem 

Vermietungsentgelt abgegolten sind. Das 
teilt das Bundesfinanzministerium in einem 
Schreiben vom 9.12.2014 mit. 
 
Verpflegungsleistungen sind demnach dem 
allgemeinen Steuersatz von zzt. 19 % zu un-
terwerfen. Das gilt auch dann, wenn die Über-
nachtungs- und Verpflegungsleistungen zu 
einem Pauschalpreis angeboten werden. 
 
Anmerkung: Aus Vereinfachungsgründen 
will es die Finanzverwaltung – auch für Zwe-
cke des Vorsteuerabzugs des Leistungsemp-
fängers – nicht beanstanden, wenn folgende in 
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einem Pauschalangebot enthaltene nicht be-
günstigte Leistungen in der Rechnung zu ei-
nem Sammelposten (z. B. „Business-Package“, 
„Servicepauschale“) zusammengefasst und der 
darauf entfallende Entgeltanteil in einem Be-
trag ausgewiesen werden: Abgabe eines Früh-
stücks, Nutzung von Kommunikationsnetzen, 
Reinigung und Bügeln von Kleidung, Schuh-
putzservice, Transport zwischen Bahn-
hof/Flughafen und Unterkunft, Transport von 
Gepäck außerhalb des Beherbergungsbetriebs, 
Überlassung von Fitnessgeräten, Überlassung 
von Plätzen zum Abstellen von Fahrzeugen. 
Der auf diese Leistungen entfallende Entgel-
tanteil kann mit 20 % des Pauschalpreises 
angesetzt werden. 
 
Die Grundsätze sind in allen offenen Fällen 
anzuwenden. Es wird jedoch nicht bean-
standet, wenn für vor dem 1.1.2015 ausgeführ-
te Umsätze der Unternehmer Verpflegungs-
leistungen als selbstständige Leistung behan-
delt hat.  
 
4. Verluste bei Betätigungen im Be-

reich Kosmetik/Wellness/Gesund-
heit nicht immer steuerlich abzieh-
bar 

 
Eine einkommensteuerlich zu beachtende Be-
tätigung ist nur dann gegeben, wenn und so-
weit die Absicht besteht, auf Dauer gesehen 
nachhaltig Gewinne bzw. Einnahmenüber-
schüsse zu erzielen. Dabei ist im Wege einer 
Prognose auf das voraussichtliche Gesamter-
gebnis der Tätigkeit von deren Aufnahme bis 
zu ihrer Einstellung abzustellen und zu prüfen, 
ob der Steuerpflichtige die Absicht hat, über 
die Dauer der Tätigkeit gesehen einen Total-
gewinn bzw. Totalüberschuss zu erzielen.  
 
Ist die Erwirtschaftung eines Totalgewinnes 
bzw. Totalüberschusses nicht zu erwarten und 
übt der Steuerpflichtige die verlustbringende 
Tätigkeit im Bereich seiner Lebensführung 
liegenden persönlichen Gründen oder Neigun-
gen/Hobbys aus, so fehlt es an der erforderli-
chen Gewinnerzielungsabsicht. Entsprechend 
können auch angefallene Verluste im Zusam-
menhang mit der Tätigkeit nicht steuerlich 
angesetzt werden. 
 

So hat das Finanzgericht Rheinland-Pfalz mit 
Urteil vom 24.9.2014 entschieden, dass ne-
benberufliche Dienstleistungen im Wellness- 
und/oder Schönheitsbereich, z. B. Vertrieb von 
Gesundheits-, Wellness-, Kosmetik- und Mo-
deartikeln, Bodyforming, Nageldesign, Feng 
Shui, Qigong, Reiki, die über Jahre keine Ge-
winne abwerfen, keine gewerblichen Tätigkei-
ten darstellen und somit ein Verlustabzug auch 
nicht möglich ist. 
 
5. Freiberufliche Tätigkeit selbststän-

diger Ärzte auch bei Beschäftigung 
angestellter Ärzte 

 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in ständiger 
Rechtsprechung, insbesondere zu Heilberufen 
oder heilberufsnahen Berufstätigkeiten, ent-
schieden, dass die Mithilfe qualifizierten Per-
sonals für die Freiberuflichkeit des Berufsträ-
gers unschädlich ist, wenn er bei der Erledi-

gung der einzelnen Aufträge aufgrund eige-

ner Fachkenntnisse leitend und eigenver-

antwortlich tätig wird. Dabei ist für einen 

Arzt zu berücksichtigen, dass er eine 

höchstpersönliche, individuelle Arbeitsleis-

tung am Patienten schuldet und deshalb 

einen wesentlichen Teil der Dienstleistun-

gen selbst übernehmen muss. Dafür reicht es 
i. d. R. aus, dass der Arzt aufgrund seiner 
Fachkenntnisse durch regelmäßige und einge-
hende Kontrolle maßgeblich auf die Tätigkeit 
seines angestellten Fachpersonals – patienten-
bezogen – Einfluss nimmt, sodass die Leistung 
den „Stempel der Persönlichkeit“ des Steuer-
pflichtigen trägt. 
 
Mit Urteil vom 16.7.2014 hat der BFH ent-
schieden, dass selbstständige Ärzte ihren Be-
ruf grundsätzlich auch dann leitend und eigen-
verantwortlich ausüben und damit freiberuf-
lich und nicht gewerblich tätig werden, wenn 
sie ärztliche Leistungen von angestellten Ärz-
ten erbringen lassen. Voraussetzung ist aller-
dings, dass sie die jeweils anstehenden Vorun-
tersuchungen bei den Patienten durchführen, 
für den Einzelfall die Behandlungsmethode 
festlegen und sich die Behandlung „problema-
tischer Fälle“ vorbehalten. 
 
Im entschiedenen Fall betreiben die Gesell-
schafter eine Gemeinschaftspraxis für Anäs-
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thesie in der Rechtsform einer GbR. Ihre Be-
rufstätigkeit üben sie als mobiler Anästhesie-
betrieb in der Praxis von Ärzten aus, die Ope-
rationen unter Narkose durchführen wollen. 
Jeweils einer der Gesellschafter führt eine 
Voruntersuchung durch und schlägt eine Be-
handlungsmethode vor. Die eigentliche Anäs-
thesie führt sodann ein anderer Arzt aus. In 
den Streitjahren beschäftigte die GbR eine 
angestellte Ärztin, die solche Anästhesien 
nach den Voruntersuchungen der Gesellschaf-
ter in einfach gelagerten Fällen vornahm. 
Problematische Fälle blieben nach den tatsäch-
lichen Feststellungen des Finanzgerichts  den 
Gesellschaftern der GbR vorbehalten. 
 
Anmerkung: Das Finanzamt sah die Tätigkeit 
der GbR wegen Beschäftigung der angestellten 
Ärztin nicht als freiberufliche Tätigkeit der 
Gesellschafter an und ging deshalb von einer 
gewerblichen und damit gewerbesteuerpflich-
tigen Tätigkeit aus. Nachdem die Beurteilung 
der „Freiberuflichkeit“ in ähnlich gelagerten 
Fällen nicht immer ganz einfach ist, sollten 
sich betroffene Steuerpflichtige zwingend 
beraten lassen.  
 
6. Einschränkungen beim Sonder-

ausgabenabzug für Beiträge zu ei-
ner „Rürup-Rente“ beim Gesell-
schafter-Geschäftsführer 

 
Bedingt durch eine Gesetzesänderung können 
beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer 
einer GmbH als nicht rentenversicherungs-
pflichtige Arbeitnehmer ihre für eine private 
Altersvorsorge in Form einer sog. „Rürup-
Rente“ geleisteten Beiträge seit dem Jahr 2008 
u. U. nur in (sehr) eingeschränktem Umfang 
als Sonderausgaben abziehen, falls sie dane-
ben auch über eine Direktversicherung als 
betriebliche Altersversorgung verfügen. 
 
So hatte in einem Streitfall, der vor dem Bun-
desfinanzhof (BFH) ausgefochten wurde, die 
GmbH eines Gesellschafter-Geschäftsführers 
(GGF) bereits im Jahr 1992 zu seinen Gunsten 
eine Direktversicherung abgeschlossen. Die 
vergleichsweise geringen Beträge beliefen sich 
im Streitjahr auf 1.534 € und wurden im Wege 
einer Gehaltsumwandlung erbracht. Zudem 
zahlte der GGF 22.050 € in einen „Rürup-

Rentenvertrag“ ein. Davon konnte er aufgrund 
der gesetzlichen Regelung letztlich nur 6.108 € 
anstelle von 13.200 € als Sonderausgaben ab-
ziehen. 
 
Der Gesetzgeber hat mit Wirkung ab dem Jahr 
2008 angeordnet, dass die Kürzung des Son-
derausgabenabzugs im Fall der Gewährung 
von Zukunftssicherungsleistungen durch den 
Arbeitgeber nicht davon abhängt, ob und in 
welchem Umfang der Arbeitnehmer hierzu 
eigene Beitragsleistungen erbringt. Damit wird 
abweichend von der bisherigen Rechtspre-
chung des BFH z. B. ein GGF, der eine be-
triebliche Altersvorsorge erhält, bei der Kür-
zung des Sonderausgabenabzugs den renten-
versicherungspflichtigen Arbeitnehmern und 
den Beamten ohne Rücksicht darauf gleichge-
stellt, ob sein Anspruch auf betriebliche Al-
tersvorsorge vollständig auf eigenen Beiträgen 
beruht. Dass der Gesetzgeber zu einer solchen 
groben Typisierung berechtigt war, hat der 
BFH u. a. damit begründet, dass es (beherr-
schende) GGF in der Hand haben, ihre Alters-
versorgung zu gestalten und entsprechend auf 
die Auswirkungen der Gesetzgebung reagieren 
können.  
 
7. Antrag auf Grundsteuererlass bis 

31.3.2015 stellen 
 
Vermieter können bis zum 31.3.2015 (Aus-
schlussfrist) einen Antrag auf Grundsteuerer-
lass bei der zuständigen Behörde für 2014 
stellen, wenn sie einen starken Rückgang ihrer 
Mieteinnahmen im Vorjahr zu verzeichnen 
haben. Ursachen können z. B. Brand- oder 
Hochwasserschäden, Zahlungsunfähigkeit des 
Mieters oder Schäden durch Mietnomadentum 
sein. Keine Aussicht auf Erlass besteht, wenn 
der Vermieter die Ertragsminderung zu vertre-
ten hat, z. B. weil er dem Mieter im Erlasszeit-
raum gekündigt hat oder wenn notwendige 
Renovierungsarbeiten nicht (rechtzeitig) 
durchgeführt wurden.  
 
Maßstab für die Ermittlung der Ertragsminde-
rung ist die geschätzte übliche Jahresrohmiete. 
Bei einem Ausfall von mehr als 50 % der 
Mieteinnahmen wird die Grundsteuer nach den 
derzeitigen Bestimmungen in Höhe von 25 % 
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erlassen. Entfällt der Mietertrag vollständig, 
halbiert sich die Grundsteuer.  
 
8. Übergangsregelung beim Reverse-

Charge-Verfahren für Lieferungen 
von Edel- und unedlen Metallen 

 
Nach einem Schreiben des Bundesfinanzmi-
nisteriums vom 5.12.2014 wird es bei Liefe-
rungen von Edelmetallen (mit Ausnahme der 
Lieferungen von Gold, soweit sie bereits vor 

dem 1.10.2014 unter die Neuregelung fielen), 
unedlen Metallen, Selen und Cermets, die 
nach dem 30.9.2014 und vor dem 1.7.2015 
ausgeführt werden, beim leistenden Unter-
nehmer und beim Leistungsempfänger nicht 
beanstandet, wenn die Vertragspartner einver-
nehmlich noch von der Steuerschuldnerschaft 
des leistenden Unternehmers ausgegangen 
sind. Voraussetzung hierfür ist, dass der Um-
satz vom leistenden Unternehmer in zutreffen-
der Höhe versteuert wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.)  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag 
 

10.3.2015 

Sozialversicherungsbeiträge 
 

27.3.2015 
 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2015 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

  

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

 
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2014: Dezember = 106,7; November = 106,7; Oktober = 106,7;  
September = 107,0; August = 107,0; Juli = 107,0; Juni = 106,7;  
Mai = 106,4; April = 106,5; März = 106,7; Februar = 106,4;Januar = 105,9 
2013: Dezember = 106,5; November = 106,1; Oktober = 105,9 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 


